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Verrechnungsstelle Singen, Widerholdstr. 24, 78224 Singen 
 

An die  
MitarbeiterInnen der  
Katholischen Kindertageseinrichtungen im  
Dekanat Hegau 
 

Verrechnungsstelle für Katholische 
Kirchengemeinden Singen 
 

Kindergarten-Geschäftsführung 

Bearbeiterin:  

Telefon:  

 

  

  

Ihr Schreiben vom:  

Ihr Zeichen:  

Unser Zeichen:  

  

  

Datum: 13. Dezember 2019 

  

 

 
Konzept zu Gesundheitsförderung  
 
 

Liebe MitarbeiterInnen, 

 

wir möchten Ihre Gesundheit fördern und konnten die Stiftungsräte und Kommunen dafür gewin-

nen, Ihnen zukünftig einen Zuschuss zu Gesundheitsförderungsmaßnahmen zu gewähren.  

 

Auf Nachweis, dass die durchgeführte Maßnahme den Zertifizierungskriterien der Krankenkas-

sen entspricht, möchten wir pro MitarbeiterIn einen steuer- und sozialversicherungsfreien Zu-

schuss in Höhe von 10,00 € pro Monat (für geringfügig Beschäftigte von 6,00 € pro Monat) ge-

währen.  

 

Zertifizierte Kurse gibt es in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Stressreduktion/Entspannung, 

Stärkung psychischer Ressourcen und Vermeidung des/Verhinderung des Einstiegs in den Kon-

sum von Genuss- und Suchtmitteln. Yoga, Rückenfit, Nordic Walking, Autogenes Training und 

gesunde Ernährung sind einige Beispiele für Kurse aus diesen Themenfeldern. Welche Kurse 

konkret in Frage kommen, können Sie bei ihrer Krankenkasse, Sportverein und ggf. Fitnessstu-

dio vor Ort erfragen.  

 

Die Bezuschussung wird nur für Kurse und nicht für Mitgliedsbeiträge von Sportvereinen und 

Fitnessstudios gewährt, da diese nicht der Steuerbefreiung unterliegen. 
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Kurse, die folgendes Logo tragen, werden bezuschusst:  
 

 

 

Diese neue Regelung ist ab 01.01.2020 gültig. Der Zuschuss wird Ihnen auf Nachweis am Ende 

jeden Kalenderjahres ausbezahlt. 

 

Um den Zuschuss zu erhalten, bitten wir Sie, das Formular „Zuschuss zu Gesundheitsförde-

rungsmaßnahmen“ bis jeweils Ende November eines Jahres bei der Personalabteilung der Ver-

rechnungsstelle Singen einzureichen - zusammen mit einem Beleg über die Kurskosten und der 

Bestätigung, dass der Kurs zertifiziert ist (sofern dies nicht bereits auf Kostenbeleg ersichtlich 

ist). 

 

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot rege in Anspruch nehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Stefan Benner   Ursula Blank   Carolin Teufel 

Kindergarten-Geschäftsführung 


